
Damit sie Wachstum erzie-
len, müssen Unternehmer 
etwas „unternehmen“, um 

Neukunden zu akquirieren. Ein be-
liebtes Mittel der Kundenakquise 
ist die Durchführung von Telefon-
Marketingaktionen. Doch die zu-
nehmende Zahl an Abmahnungen 
durch Verbraucherschutzverbände 
und Anwaltskanzleien wirft die Fra-
ge auf, in welchem Maße die Tele-
fonwerbung überhaupt noch wett-
bewerbsrechtlich zulässig ist. 
Grundsätzlich sind hierbei zwei 
Methoden zu unterscheiden:
Bei der passiven Telefonwerbung 
geht die Aktivität vom Interessen-
ten aus. Der Interessent wird zum 
Beispiel durch Zeitungsanzeigen 
oder Briefwurfsendungen – Brief-
kastenwerbung mit Werbewurfsen-
dungen (z.B. Werbebriefe, Hand-
zettel, Prospekte) ist grundsätzlich 
zulässig – dazu animiert, sich tele-
fonisch unter der angegebenen 
Rufnummer über das Produkt oder 
die Dienstleistung zu informieren. 
Diese Methode ist wettbewerbs-
rechtlich unbedenklich! Differen-
ziert zu beurteilen ist der Fall der 
aktiven Telefonwerbung, dem so 
genannten. „Cold Calling”. Hier ist 
der Fall der Telefonwerbung bei 
Verbrauchern und solcher bei Un-
ternehmen zu unterscheiden.

Telefonwerbung 
gegenüber Verbrauchern

Ein Werbeanruf, der ohne Einwilli-
gung des Verbrauchers geschieht, 
ist bereits nach geltendem Recht 
ausdrücklich verboten. Nach dem 
Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb stellt eine solche Telefon-
werbung eine „unzumutbare Belä-
stigung“ des Angerufenen gemäß § 
7 Abs. 2 Nr. 2 UWG dar. Auch inner-

halb einer bestehenden Kundenbe-
ziehung ist Telefonwerbung nur 
dann erlaubt, wenn sich der Ver-
braucher zuvor mit der Telefonwer-
bung einverstanden erklärt hat. In 
Zukunft sollen Verbraucher sogar 

noch weiter vor unerwünschten 
Werbeanrufen geschützt werden. 
Das Bundeskabinett hat am 
30.07.2008 den Entwurf eines Ge-
setzes zur Bekämpfung unerlaubter 
Telefonwerbung beschlossen. Das 

Bedürfnis für weitere Maßnahmen 
begründete Bundesjustizministerin 
Brigitte Zypries mit der großen Zahl 
an unlauteren Werbeanrufen, mit 
denen sich Firmen immer wieder 
über das bestehende Verbot hin-
weggesetzt haben. Neben dem Ver-
bot der unerlaubten Telefonwer-
bung gegenüber Verbrauchern sieht 
der Gesetzesentwurf strenge Anfor-
derungen an die Wirksamkeit einer 
Einwilligung des Angerufenen vor. 
Die sich dabei bietenden Möglich-
keiten erscheinen aus Sicht der 
Wirtschaftspraxis eher lebens-
fremd. 
Der Unternehmer kann demnach 
den potenziellen Kunden auf dem 
Postweg anschreiben und dem 
Brief einen Vordruck mit einer Ein-
willigungserklärung zur Rücksen-
dung beilegen. Auch in einem per-
sönlichen Gespräch kann der po-
tenzielle Neukunde dazu bewegt 
werden, eine derartige Einwilli-
gungserklärung zu unterzeichnen. 
Im Streitfall muss der werbende 
Unternehmer aber beweisen, dass 
der Angerufene zuvor eine wirk-
same Einwilligung erteilt hat. Auf 
eine schriftliche Einwilligungser-
klärung ist daher zu achten. Nicht 
ausreichend ist eine Einwilligungs-
erklärung, die innerhalb Allgemei-
ner Geschäftsbedingungen abge-
druckt ist. Auch reicht es nicht aus, 
dass der Angerufene  vorherige 
Werbeanrufe nicht beanstandet 
hat. 
Künftig droht bei Verstößen ein 
Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. 
Weiterhin darf der Anrufer bei Wer-
beanrufen seine Rufnummer nicht 
mehr unterdrücken, um seine Iden-
tität zu verschleiern. Hier droht ei-
ne Geldbuße von bis zu 10.000 Eu-
ro. Zudem soll bei telefonisch abge-
schlossenen Verträgen ein 14-tä-

giges Widerrufsrecht gelten. Ver-
säumt der Unternehmer die Beleh-
rung über das Widerrufsrecht in 
Textform, sollen die Verträge über 
Dienstleistungen, die am Telefon 
abgeschlossen worden sind, vom 
Verbraucher sogar jederzeit wider-
rufen werden können. Das Gesetz 
tritt voraussichtlich Anfang 2009 in 
Kraft.

Telefonwerbung
gegenüber Unternehmen

Telefonwerbung gegenüber Unter-
nehmen ist hingegen keineswegs 
grundsätzlich unlauter im Sinne 
des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Ein Wer-
beanruf ist nicht nur für den Unter-
nehmer ein zeitsparendes und kos
tengünstiges Mittel, um den Kun-
denbedarf zu ermitteln, sondern 
hat auch Vorteile für den Angeru-
fenen, der unmittelbar klarstellen 
kann, was benötigt wird oder nicht. 
Daher sieht das Gesetz bei einem 
Gewerbetreibenden die Möglich-
keit vor, ein mutmaßliches Interes-
se an einer telefonischen Kontakt-
aufnahme zu vermuten. Nach Auf-
fassung des Bundesgerichthofs 
(BGH) ist von einem Interesse aus-

zugehen, wenn zwischen dem An-
rufer und dem Angerufenen bereits 
eine Geschäftsbeziehung tatsäch-
lich besteht beziehungsweise auf-
grund konkreter Umstände ein 
sachliches Interesse des Angeru-
fenen an dem Werbeanruf vermutet 
werden kann. 

Nicht ausreichend ist, dass die an-
gebotenen Waren oder Dienstleis
tungen einen allgemeinen Bezug 
zum Geschäftsbetrieb des Angeru-
fenen haben. Zwischen dem Ange-
bot und dem Geschäftsfeld des 
Kunden muss ein enger sachlicher 
Zusammenhang bestehen. 
Anderenfalls werden unaufgefor-
derte Werbeanrufe in der Form der 
Kaltakquise von den Gerichten re-
gelmäßig als wettbewerbswidrig 
angesehen, weil sie zu belästi-
genden oder sonst unerwünschten 
Störungen der beruflichen Tätigkeit 
des Angerufenen führen (vgl. BGH 
Urt. Vom 20.07.2007 – Az. I ZR 
88/05). 

Fazit: Vor dem Griff zum Telefonhö-
rer sollte bei der Neukundenakqui-
se Folgendes beachtet werden: Der 
Werbeanruf bei einem Verbraucher, 
ohne vorherige Einholung einer – 
schriftlichen – Einwilligung, stellt 
einen Wettbewerbsverstoß dar, der 
empfindliche Bußgelder nach sich 
ziehen kann. Gegenüber Gewerbe-
treibenden wird die Telefonwer-
bung nur dann wettbewerbswidrig, 
wenn das Angebot in keinem oder 
bloß allgemeinen Zusammenhang 
mit dem Geschäft des Angerufenen 
steht und das Telefongespräch fort-
gesetzt wird, obwohl der Angeru-
fene das nicht wünscht. Spätestens 
hier ist dann von einer unzumutba-
ren Belästigung des Angerufenen 
auszugehen.

Wer kennt die Situation 
nicht? Man hat einen 
langen Arbeitstag vor 

sich, die Mittagspause rückt näher 
und damit auch die Frage: „Was soll 
ich heute essen?“ Nicht jede Firma 
oder Behörde bietet ihren Mitarbei-
tern eine Kantine – und täglich in 
ein Restaurant zu gehen, belastet 
den Geldbeutel. Liegt der Arbeits-
platz zudem noch abseits einer In-
nenstadt, werden die Möglichkeiten 
ohnehin rar. Noch kritischer wird 
es, wenn sich die Arbeitszeit in den 
späteren Abend oder die Nacht 
ausdehnt – beispielsweise in 
Schichtbetrieben. Deshalb behel-
fen sich viele Beschäftigte mit be-
legten Broten oder Snacks. Diese 
Überlegung veranlasste Firmenchef 
Hans Dietz dazu, sich mit Gerhold 
Stüwer zusammenzutun, der seit 
vielen Jahren in der Automaten-
Branche tätig ist – 2006 verlieh ihm 
der Bundesverband der Deutschen 
Vending-Automatenwirtschaft 
(BDV) den BDV-Oscar. Zudem er-
hielt die Stüwer GmbH 1998 als 
eines der ersten Operating-Unter-
nehmen das Gütesiegel des BDV. 
Dietz ist weit über die Region hi-

naus nicht nur als Metzger, sondern 
auch für seine „Genussmenüs“ be-
kannt, die bisher unter dem Mar-
kennamen „Schlemmerland“ im 
Lebensmittel-Einzelhandel vertrie-
ben werden. 

Speisen ohne 
Geschmacksverstärker

In Spanien wurden die Unterneh-
mer fündig. Die Firma Jofemar pro-
duziert dort Vending-Automaten, 
die beispielsweise bereits in Frank-
reich und Russland verwendet wer-
den. Branchengrößen wie Hoff-
mann oder Apetito haben Geräte 
für ihre Tiefkühlgerichte im Ein-
satz. Allerdings dauert die Zuberei-
tung häufig recht lange, so dass es 
schwierig wird, wenn mehrere Kol-
legen miteinander speisen möch-
ten. Bei dem Genussmenü-Auto-
maten von Dietz und Stüwer wer-
den dagegen Gerichte verwendet, 
die – wie Dietz betont – „nach alter 
Väter Sitte frisch gekocht werden“ 
und gekühlt vier Wochen haltbar 
seien. Wer Fertiggerichte bisher für 
eine Notlösung hielt, wird eines 
Besseren belehrt: Die Metzgerei ist 

für ihre hochwertigen Produkte be-
kannt und verzichtet vollständig 
auf künstliche Farbstoffe oder Ge-
schmacksverstärker. Alle 20 Menüs, 
die derzeit zur Auswahl stehen, 
wurden von der Deutschen Land-
wirtschaftsgesellschaft ausgezeich-
net: 14 erhielten die Goldene, vier 
die Silberne und zwei eine Bronze-
ne DLG-Medaille. Das Innenleben 
des Automaten bestehe aus einer 
Kombination von Kühlschrank und 
hoch leistungsfähiger Mikrowelle, 

erklärt Dietz. Eineinhalb Minuten 
dauere es, bis eine der Mahlzeiten 
fertig sei – die Gerichte können je-
doch auch kalt entnommen und 
selber erwärmt werden. Jetzt wurde 
das Gerät öffentlich präsentiert. 

Telemetrie sorgt
für Transparenz

Operator aus dem gesamten süd-
deutschen Raum – von Frankfurt 
bis nach München – besichtigten 

die Produktion in Heroldstatt und 
verkosteten die Gerichte in Schopf-
loch. Ihnen wurde in der Dietz-
Zentrale auf der Schwäbischen Alb 
auch das Vertriebskonzept darge-
stellt: Der Automat kann von Fir-
men, Behörden oder anderen Nut-
zern gekauft oder geleast werden 
und hat eine Gesamtkapazität von 
88 frischen Fertiggerichten. Jeweils 
neun von ihnen können gleichzei-
tig angeboten werden. Eine ausge-
klügelte Telemetrie sorgt für Trans-
parenz und erleichtert die Planung: 
Mittels E-Mail oder über ein Inter-
netportal können alle für die Befül-
lung relevanten Daten jederzeit ab-
gerufen werden. Ob es sich um 
Sauerbraten mit Knödeln und So-
ße, Linsen mit Spätzle und Würst-
chen, Spaghetti Bolognese oder 
Panna Cotta mit Schattenmorellen 
handelt – die Gerichte würden täg-
lich frisch in der Heroldstätter Nie-
derlassung von Dietz hergestellt 
und nach der Bestellung binnen 24 
bis 48 Stunden ausgeliefert, betont 
Stefan Strohmayr. Der Geschäfts-
führer der eigens gegründeten 
Dietz Genussmenüs GmbH hat sich 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 50 die-

ser Automaten sollen im ersten Jahr 
bundesweit aufgestellt werden, bis 
Ende 2010 werde eine Zahl von 500 
Geräten angepeilt.

Konzept wäre
denkbar

Größere Behörden in Baden-Würt
temberg betreiben derzeit noch 
Kantinen – wie das Landratsamt 
Göppingen. Manfred Gottwald, Ge-
schäftsteilleiter Organisation, fin-
det die Idee trotzdem interessant. 
Schließlich bemühe man sich, das 
Angebot für die etwa 900 Mitarbei-
ter „so attraktiv wie möglich zu ge-
stalten“. Zudem werde die Kantine 
auch zur Bewirtung bei Sitzungen 
und Besprechungen genutzt. Das 
Landratsamt profitiere von der Sy-
nergie mit der kreiseigenen Klinik 
am Eichert, von der Komplett-Me-
nüs – inklusive Suppe und Dessert 
– bezogen werden. Durchschnitt-
lich 30 Essen gingen so am Tag über 
den Tisch, berichtet Gottwald. 
Sollte man die jetzige Konstellation 
nicht mehr haben, sei der Einsatz 
von solchen Automaten „allerdings 
durchaus vorstellbar“.

RA Dr. Aris Kaschefi ist beim BDV als Syndikus und Referent tätig. Seit vier Jahren praktiziert der promovierte Rechtswissenschaftler außerdem als Anwalt in 
Köln. In unserer Vending-Rechtskolumne beantwortet Aris Kaschefi jede Ausgabe Fragen aus der Branche.

Die Metzgerei Dietz aus Schopfloch und die Automatenfirma Stüwer aus Heroldstatt bringen gemeinsam einen innovativen Verpflegungs-Automaten auf den 
deutschen und österreichischen Markt. Die Besonderheit: Bei den Mahlzeiten handelt es sich nicht um Tiefkühlware, sondern um frisch gekochte und gekühlte Gerichte. 

Der Automat könnte eine Alternative sein für Firmen oder Behörden, die keine eigene Kantine vorhalten wollen oder können.

A l l e s  wa s  R e c h t  i s t

Telefonwerbung – was ist zulässig?

B e t r i e b s v e r p f l e g u n g

Warme Küche aus dem Automaten

RA Dr. Aris Kaschefi

Gegenüber Gewerbetreibenden wird die Telefonwerbung nur 
dann wettbewerbswidrig, wenn das Angebot in keinem oder bloß allgemei-
nen Zusammenhang mit dem Geschäft des Angerufenen steht. 
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Stefan Stüwer, Gerhold Stüwer, Stefan Strohmayr und Hans 
Dietz stellten den neuen Menü-Automaten vor. Fotos: Dietz


